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Die Brücke der Staatsstraße 2059 (Lechbruck – Steingaden) 

überquert zwischen Lechbruck und Gründl (Prem) den Lech 

bei Fluss km 146,770. Bei mehreren Bauwerksprüfungen der 

letzten Jahre wurde festgestellt, dass die Brücke Schäden auf-

weist, die langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen. Da 

diese Schäden nicht instandgesetzt werden können, muss die 

Brücke erneuert werden. 

Im Vorhabengebiet wurden im Rahmen von Geländebegehun-

gen eine Bestandserfassung der Biotop- und Nutzungstypen 

gem. BayKompV, eine Erfassung von Höhlenbäumen, eine 

Ausflugsbeobachtung von Fledermäusen an der Brücke sowie 

gezielte Beobachtungen zur Erfassung der Wasseramsel im 

Eingriffsbereich durchgeführt. 

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) wurden die mit 

der geplanten baulichen Maßnahme in Zusammenhang ste-

henden Eingriffe in Natur und Landschaft, die geplanten Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie die zum Aus-

gleich der Eingriffsfolgen notwendigen Maßnahmen ermittelt 

und dargestellt. Weiterhin sind Maßnahmen, die sich aus dem 

europäischen Habitat- und Artenschutz ergeben, Bestandteil 

des LBP. Die Planung der Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen er-

folgte in enger Abstimmung mit den Fachbehörden unter Be-

rücksichtigung übergeordneter Fachplanungen. 

Rechtsgrundlage waren neben dem Bundesnaturschutzgesetz  

das Bayerische Naturschutzgesetz und die Bayerische Kom-

pensationsverordnung. Die Bearbeitung des LBP orientierte 

sich an den „Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleit-

planung im Straßenbau (RLBP)“, Ausgabe 2011 sowie am 

Rundschreiben der Obersten Baubehörde im Bayerischen 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr einschließ-

lich Anlagen. 

Bezüglich der Fauna war insbesondere zu prüfen, ob sich 

durch den Rückbau der bestehenden Brücke und durch die 

notwendigen Gehölzrodungen Auswirkungen auf Fledermäuse 

oder Vögel ergeben. Für folgende Vogelgilden wurden kon-

fliktmindernde Maßnahmen erforderlich: Goldammer, gebüsch- 

und baumbrütende Vogelarten (Dorngrasmücke, Neuntöter), 

Spechte und Spechthöhlenbrüter (Grau-, Grün-, Klein- und 

Schwarzspecht, Hohltaube). Die aus dem artenschutzrechtli-

chen Beitrag resultierenden Maßnahmen wurden in den LBP 

eingearbeitet. 

Da das Vorhaben in der Nähe von zwei FFH-Gebieten liegt, 

war nach § 34 Abs. 1 u. 2 BNatSchG im Rahmen der FFH-

Vorprüfungen zu klären, ob bau-, anlage- oder betriebsbeding-

te Wirkungen zu Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele der 

Schutzgebiete führen können. In den Vorprüfungen kam es im 

Sinne einer Vorabschätzung darauf an, ob ein Vorhaben im 

konkreten Fall überhaupt geeignet ist, ein Natura 2000-Gebiet 

erheblich beeinträchtigen zu können (Möglichkeitsmaßstab). 
 


